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Vierte Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für 
den berufsbegleitenden Masterstudiengang MBA Management & Business Strategy 

an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München 
 

vom 03.09.2025 
 
 
 
Aufgrund von Art. 9 Satz 1, Art. 80 Abs. 1, Art. 84 Abs. 2 und 3, Art. 90 Abs. 1 und Art. 96 Abs. 1 des Bayerischen 
Hochschulinnovationsgesetzes (BayHIG) vom 5. August 2022 (GVBl. S. 414, BayRS 2210-1-3-WK) erlässt die 
Hochschule für angewandte Wissenschaften München folgende Satzung: 
 
 

§   1 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung für den berufsbegleitenden Masterstudiengang MBA Management & Business 
Strategy an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München vom 23.04.2019, zuletzt geändert durch  
Satzung vom 20.08.2024, wird wie folgt geändert: 
 

1. In § 2  
 
- Abs. 1 Satz 1 wird folgende neue Nummer 4 eingefügt:  

 
„Der Nachweis der studiengangspezifischen Eignung im Rahmen eines Eignungsverfahrens nach Abs. 2 
dieser Satzung. 
 

- wird folgender neuer Absatz 2 eingefügt:  
 
„1Aufgrund der frist- und formgerechten elektronischen Anmeldung wird ein Eignungsverfahren als 30-minü-
tiges Aufnahmegespräch in Form eines Einzel- oder Gruppengespräches durchgeführt, zu dem die Studien-
bewerberinnen und Studienbewerber mindestens zwei Wochen vorher schriftlich eingeladen werden. 2Ge-
genstände des Aufnahmegespräches sind die Motivation für das Masterstudium, die Problemstellung und 
Methodik der Abschlussarbeit des Erststudiums und das Wissen zum Thema Management, wobei die Studi-
enbewerberinnen und Studienbewerber die Fähigkeit zur Verknüpfung theoretisch-wissenschaftlicher Per-
spektiven mit praktischen Aufgabenstellungen des Managements erkennen lassen müssen. 3Neben der 
Fachkompetenz auf dem Gebiet des Managements wird hierbei ein besonderes Augenmerk auf die Kom-
munikations- und Argumentationsfähigkeit sowie die Methodenkompetenz der/des jeweiligen Studienbewer-
berin/Studienbewerbers gerichtet. 4Das Aufnahmegespräch wird von zwei, von der Prüfungskommission 
bestellten Professorinnen/ Professoren, die im Masterstudiengang MBA Management & Business Strategy 
lehren, bewertet. 5Hierzu werden die Teilbereiche Fachkompetenz, Kommunikations- und Argumentations-
kompetenz sowie Methodenkompetenz jeweils mit den ganzzahligen Noten „1,0“ bis „4,0“ und „5,0“ bewer-
tet, wobei die Kommunikations- und Argumentationskompetenz insgesamt doppelt und die Fach- und Me-
thodenkompetenz jeweils einfach gewichtet werden. 6Aus den Einzelnoten wird unter Berücksichtigung des 
arithmetischen Mittels eine Gesamtnote gebildet. 7Das Aufnahmegespräch ist bestanden, wenn die Gesamt-
note „4,0“ oder besser erzielt und von der Prüfungskommission festgestellt wurde.“ 
 
 
 



- wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt: 
 
„1Über das Aufnahmegespräch ist eine Niederschrift zu fertigen, aus der Tag und Ort des Aufnahmegesprä-
ches, die Namen der Prüflinge und der Prüfenden sowie die Ergebnisse bzw. deren wesentlichen Inhalte, 
bezogen auf die Beurteilungen hinsichtlich der Kompetenzgebiete in einer standardisierten Bewertungsform 
durch die Prüfenden und die Gesamtnote jedes Prüflings ersichtlich sind. 2Die Niederschrift ist von den Prü-
fenden zu unterzeichnen.“ 
 

- wird folgender neuer Absatz 4 eingefügt:  
 
„1Das Ergebnis des Eignungsverfahrens wird den Bewerberinnen/Bewerbern i. d. R. spätestens einen Mo-
nat vor Studienbeginn bekannt gegeben. 2Im Falle einer Ablehnung ist die Bewerbung zu einem weiteren 
Termin möglich. 3Eine dritte Bewerbung ist ausgeschlossen.“ 
 

- wird der frühere Absatz 2 zu Absatz 5. 
 

2. In § 3 Abs. 3 Satz 2  
 

- werden die Spiegelstriche  
 
- “Unternehmensführung & Geschäftsstrategien,”,  
- “Service Management” 
- “Future Leadership” 
- “Strategische Wirtschaftsförderung.” 
 
gestrichen. 
 

- wird nach dem Spiegelstrich “Informationsmanagement” der neue Spiegelstrich  
 
- “Führung und KI” 
 
eingefügt.  

 
3. In § 4 Satz 1 wird nach den Worten “der Hochschule für angewandte Wissenschaften München” ein Komma 

sowie die Worte “anderer Hochschulen, Universitäten oder vergleichbarer Institutionen” eingefügt. 
 

4. In der Anlage zur Studien- und Prüfungsordnung wird nach der Übersicht über die Module und Prüfungen fol-
gender Zusatz mitaufgenommen:  
 
“Für den Erwerb der nachfolgenden Hochschulzertifikate müssen die genannten Zertifikatsmodule sowie das 
modulübergreifende Zusatzmodul „Zertifikatsarbeit“ (10 Leistungspunkte) bestanden werden.  

 
Die folgenden Hochschulzertifikate können erworben werden:  

 
Die vier Zertifikatsmodule M1, M3, M4 und M7 bilden zusammen mit dem modulübergreifenden Zusatzmodul 
„Zertifikatsarbeit“ das Hochschulzertifikat „Business Strategy“.  

 
Die drei Zertifikatsmodule M2, M5 und M6  bilden zusammen mit dem modulübergreifenden Zusatzmodul „Zer-
tifikatsarbeit“ das Hochschulzertifikat „Financial Management“.  

 
Die drei Zertifikatsmodule M9.1, M9.2 und M10 bilden zusammen mit dem modulübergreifenden Zusatzmodul 
„Zertifikatsarbeit“ das Hochschulzertifikat „Management Research“.  

 
Die vier Zertifikatsmodule mit der gemäß Studienplan definierten Fächerkombination M8=Trends in der Füh-
rung, M11=Prozesse & Digitalisierung, M12=Künstliche Intelligenz und M13=KI-Agenten im Prozessmanage-
ment bilden zusammen mit dem modulübergreifenden Zusatzmodul „Zertifikatsarbeit“ das Hochschulzertifikat 
„Führung und KI“.” 

 
 
  



§   2 
 
1Diese Änderungssatzung tritt am 01.10.2025 in Kraft. ²Sie gilt für Studierende, die ihr Studium im berufsbegleiten-
den Masterstudiengang MBA Management & Business Strategy nach dem Sommersemester 2025 im ersten Studi-
ensemester aufnehmen. 
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